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GZ.: E/WBZ2/00543/2014 
 

Hamburg, den 8. August 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Servicezeiten WBZ (Bauberatung): 
Mo            12:00 - 16:00 Uhr 
Di und Fr   08:00 - 12:00 Uhr 
Do             10:00 - 16:00 Uhr 
 
Termine im Fachamt Bauprüfung nur 
nach Vereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U3 Hoheluftbrücke 
35, 5, 115 Bezirksamt Eimsbüttel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO 
Eingang 17.02.2014 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 320-107 
Flurstücke 1352, 6605, 7301 in der Gemarkung: Eidelstedt 

 
 
Errichtung einer Wohnanlage (52 WE) 
 
 
ÄNDERUNGSBESCHEID 
  
Nummer 1 zum Genehmigungsbescheid 
  
 über die Änderungen von Geschossdeckenstärken 
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Ausführungsgrundlagen 
   
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 15 / 78 Lageplan 
 15 / 79 Schnitt A-A, Block A 
 15 / 84 Schnitt B-B, Block B 
 15 / 81 Schnitt B-B, Block C 
 15 / 82 Schnitt C-C, Block D 
 15 / 83 Schnitt A-A, Block E 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Die Vorlagen Nummer 15/17, 15/24, 15/31, 15/39, 15/77 werden ungültig. 
   
Genehmigungseinschränkungen (aufschiebende Bedingung)  
 

1. Mit den entsprechenden Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn über folgende 
Prüfgegenstände ein Ergänzungsbescheid erteilt worden ist:  

 
1.1. Standsicherheit der geänderten Geschossdecken 

 
Hierfür ist der erforderliche Nachweis gemäß § 14 der Bauvorlagenverordnung in 
der geltenden Fassung (BauVorlVO) zur Prüfung nachzureichen. 

 
Diese Einschränkungen verlängern nicht die Geltungsdauer der Genehmigung nach § 73 
Absatz 1 HBauO.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
  
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
  
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Errichtung 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Wohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse: 4 Vollgeschosse 
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